
   
 

 

 

 

Aufnahmekriterien für einen KINDERGARTENPLATZ in  

Dobl-Zwaring  

 

1. Hauptwohnsitz des Kindes und eines Erziehungsberechtigten in  

Dobl-Zwaring 

2. Mindestalter des Kindes vollendetes 3. Lebensjahr, wobei ältere Kinder 

bevorzugt werden 

3. Berufstätigkeit der Eltern 

4. Soziale Umstände (Alleinerzieher, Pflegefälle etc.)  

5. Geschwisterkind besucht eine Kinderbetreuungseinrichtung der 

Marktgemeinde Dobl-Zwaring (ausgenommen Schule)  

6. Die Aufnahme erfolgt im nächst gelegenen Kindergarten zum Wohnort 

Marktgemeinde Dobl-Zwaring 
Marktplatz 1, 8143 Dobl-Zwaring  

Tel: 03136/521 11, gde@dobl-zwaring.gv.at 

www.dobl-zwaring.gv.at 
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